x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Flihrerschein erweitern
="

Wenn Sie bereits Inhaber einer Fahrerlaubnis sind und diese um eine weitere
Fahrerlaubnis(klasse) erweitern méchten, ist eine Antragstellung erforderlich. Die
Antragstellung erfolgt in der Regel Uber Ihre Fahrschule. Wird der Antrag nicht tGber Ihre
Fahrschule gestellt, stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0421-361 12435 oder per
Mail unter fuehrerscheinstelle@buergeramt.bremen.de fir Rickfragen zur Verfigung.
Hinweis fiir Fahrschulen: bitte beachten Sie unsere Informationen fur Fahrschulen unter
der Rubrik Zustandige Stellen "Fahrerlaubnisse”.

Basisinformationen

Die Fahrerlaubnis wird fir die jeweilige Klasse erteilt, wenn der Bewerber:

o seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland hat,
o das erforderliche Mindestalter erreicht hat:
- 25 Jahre fur den direkten Zugang zur Klasse A
- 21 Jahre fur die Klassen D, D1, DE oder D1E
- 18 Jahre fir die Klasse A bei Zugang in Stufen und fur die Klassen B, BE, C, C1, CE
oder C1E
- 16 Jahre fiur die Klassen A1, L, Mund T

o zum FlUhren von Kraftfahrzeugen geeignet ist,

o zum FUhren von Kraftfahrzeugen nach dem Fahrlehrergesetz und den auf ihm
beruhenden Rechtsvorschriften ausgebildet worden ist,

o die Befahigung zum Fihren von Kraftfahrzeugen in einer theoretischen und
praktischen Prifung nachgewiesen hat,

o die Grundzlge der Versorgung Unfallverletzter im Stra3enverkehr beherrscht oder
Erste Hilfe leisten kann,

o die Anforderungen an das Sehvermdogen erfllt,

o keine in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Européaischen Wirtschaftsraum erteilte
Fahrerlaubnis dieser Klasse besitzt

o und die Erfullung der Voraussetzungen entsprechend nachweist.

Voraussetzungen
o Antrag bei der Fahrerlaubnisbehorde (erfolgt meist durch die Fahrschule)
o Prufung der Unterlagen durch die Behérde

> Einholung von Registerauskinften (Verkehrszentralregister), zT Fuhrungszeugnis
o Erteilung eines Prifauftrages an den TUV
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> Erteilung der Fahrerlaubnis durch Aushandigen des Flhrerscheins (im Rahmen der
praktischen Prifung durch den TUV)

Der TUV gibt Priifauftrage an die Fahrerlaubnisbehorde zuriick, wenn

o die theoretische Prifung nicht innerhalb von zwdlf Monaten nach Eingang des
Prifauftrages bestanden ist,

o die praktische Prufung nicht innerhalb von zwdlf Monaten nach Bestehen der
theoretischen Prifung bestanden ist oder

o in den Fallen, in denen keine theoretische Prufung erforderlich ist, die praktische
Prifung nicht innerhalb von zwdlf Monaten nach Eingang des Prifauftrages
bestanden ist.

o Eine Verlangerung ist nicht moglich. Es muss ein neuer Antrag gestellt werden.

Ablauf

Weitere Hinweise
Genauere Auskinfte erteilt die Faherlaubnisbehorde.

Die Klasse A berechtigt bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der Erteilung nur zum
Fuhren von Kraftradern mit einer Nennleistung von nicht mehr als 25 kW und einem
Verhaltnis von Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16 kw/kg. Abweichung: Die
Klasse A wird mit Vollendung des 25. Lebensjahres erteilt.

Eine Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, D oder D1 darf nur erteilt werden, wenn der
Bewerber bereits die Klasse B besitzt oder die Voraussetzungen fur deren Erteilung erfullt
hat; in diesem Fall darf die Fahrerlaubnis fur die hohere Klasse frihestens mit der
Fahrerlaubnis fur die Klasse B erteilt werden.

Die Klasse E darf nur erteilt werden, wenn der Bewerber bereits die Fahrerlaubnis fir das
ziehen-de Fahrzeug besitzt oder die Voraussetzungen fir deren Erteilung erfillt hat; in
diesem Fall darf die Klasse E frihestens mit der Fahrerlaubnis fur das ziehende Fahrzeug
erteilt werden.

Fur das Fuhren folgender Kraftfahrzeuge wird keine Fahrerlaubnis, sondern eine
Prifbescheinigung verlangt:

o Einspurige, einsitzige Fahrrader mit Hilfsmotor bis 25 km/h (Mofas

o besondere Sitze fur die Mithahme von Kindern unter sieben Jahren durfen angebracht
sein).

o elektronische Mobilitatshilfen im Sinne der Mobilitatshilfenverordnung (MobHV)

Fur folgende Fahrzeuge ist weder eine Fahrerlaubnis noch eine Prifbescheinigung
erforderlich:
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o Motorisierte Krankenfahrstihle, einsitzige, nach der Bauart zum Gebrauch durch

korperlich behinderte Personen bestimmte Kraftfahrzeuge mit:

- Elektroantrieb

- einem Leergewicht von nicht mehr als 300 kg einschlie3lich Batterien aber ohne
Fahrer

- einer zulassigen Gesamtmasse von nicht mehr als 500 kg

- einer durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 15 km/
h

- einer Breite Uber alles von maximal 110 cm.

o F0r altere motorisierte Krankenfahrstiihle mit mehr als 10 km/h gibt es
Ubergangsbestimmungen und Sonderregelungen (Priifbescheinigungspflicht).

o Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart fur die Verwendung fir land- oder
forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler
und andere Flurférderzeuge jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten
Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h sowie einachsige Zug- und
Arbeitsmaschinen, die von FuRgangern an Holmen gefihrt werden.

Bei erstmaliger Erweiterung einer Fahrerlaubnis der Klassen L, M oder T auf eine der
anderen Klassen wird die Fahrerlaubnis der Klasse, auf die erweitert wird, auf Probe
erteilt.

Wer Fahrten zu gewerblichen Zwecken (dies umfasst auch Werkverkehr und
Transporthilfstatigkeiten) auf offentlichen Stral3en mit folgenden Kraftfahrzeugen
durchfuhrt::

o Fahrzeuge mit einer zulassigen Gesamtmasse grof3er als 3,5 Tonnen (Fahrerlaubnis
der Klasse C1, C1E, C, CE),

o Fahrzeuge mit mehr als 8 Fahrgastplatzen im Personenverkehr (Fahrerlaubnis der
Klassen D1, D1E, D, DE)

o muss, wenn die Klassen

o D1, D1E, D, DE ab dem 10.9.08 und die Klassen

o C1, C1E, C, CE ab dem 10.09.09 erworben wurden,

die Grundqualifikation nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) und
der Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung nachweisen und im Fuhrerschein durch
die Schliussel-zahl 95 eintragen lassen. Einzelheiten bei Handelskammer erfragen.

Prifung in Fremdsprachen

Die theoretische Prifung ist grundsatzlich in deutscher Sprache abzulegen. Sie erfolgt
anhand von Fragen. Fur Bewerber, die nicht ausreichend lesen oder schreiben kdénnen,
besteht die Méglichkeit mindlich, falls erforderlich mit Audio-Unterstitzung, in deutscher
Sprache gepruft zu werden. Lehnt der Bewerber dies ab, findet die Prifung schriftlich statt.
Die mundliche Prifung muss nach Inhalt und Umfang der schriftlichen Prifung
entsprechen. Bei der Priifung von Gehdorlosen ist ein Gehdrlosendolmetscher zuzulassen.
Die Prifung der Klasse B und die Prifung nur des Grundstoffes in den anderen Klassen
(einschlie3lich Mofa) kann auch in folgenden Fremdsprachen schriftlich abgelegt werden:
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Englisch, Franzdsisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumanisch,
Russisch, Serbokroatisch, Spanisch, Turkisch.

Bendétigte Unterlagen

o 1. fur alle Klassen:
» Personalausweis oder Reisepass
= gegebenenfalls Meldebescheinigung
= Passfoto
= Nach den Vorgaben der Fotomustertafel
= Bisheriger Original-Fuhrerschein
2. fur Klasse A, Al, A2, AM, L, T, B, BE zusatzlich zu 1.:
= Nachweis Uber die Teilnahme an einer Schulung in 1. Hilfe
= Sehtestbescheinigung (nicht alter als 2 Jahre)
3. fur Klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE zusatzlich zu 1.:
= Nachweis Uber die Schulung in 1.Hilfe,
= Bescheinigung oder Zeugnis Uber das Sehvermdgen (nicht alter als 2 Jahre)
= Zeugnis oder Gutachten uber die korperliche und geistige Eignung
4. fur Klasse D1, D1E, D und DE zusétzlich zu 1. und 3.:
= Gutachten tber besondere Anforderungen
= Fuhrungszeugnis der Belegart O (kann bei der Fahrerlaubnisbehdrde mit
beantragt werden)
Wichtige Information zu den Fotoautomaten in allen Dienststellen des Blrgeramtes:
= Die Automaten werden von Fremdfirmen betrieben und funktionieren oft nicht. Es
kann nicht garantiert werden, dass vor Ort analoge Passfotos gemacht werden
konnen. Wir raten lhnen dazu, zum Termin Passfotos mitzubringen.

o

o

o

o

Zustandige Stellen

- Fahrerlaubnisse

= (0421) 361-88669, Terminvereinbarungen: Tel. (0421) 115
= (0421) 496-12189

= Stresemannstral3e 48, 28207 Bremen

= fuehrerscheinstelle@buergeramt.bremen.de

- Burgeramt

= (0421) 115
= Stresemannstralle 48, 28207 Bremen

Formulare

o Formular: SEPA-Lastschriftmandat fiir Fahrschulen (pdf, 29.6 KB)
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/fahrerlaubnisse-9326
mailto:fuehrerscheinstelle@buergeramt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt-116324
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Lastschriftmandat_LHK597-BA_20.pdf

Gebiihren | Kosten

50,90 EUR mit Probezeit; inkl. Direktversand durch die Bundesdruckerei

50,10 EUR ohne Probezeit, Klassen L, M, S, T; inkl. Direktversand durch die
Bundesdruckerei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Fahrerlaubnisse der Klassen A, Al, B, S, BE, L, M und T werden unbefristet erteilt.
Fahrerlaubnisse der Klassen C1, C1E werden erstmalig bis zur Vollendung des 50.
Lebensjahres erteilt; nach Vollendung des 45. Lebensjahres des Bewerbers bei Vorliegen
entsprechender Eignungsnachweise jeweils fir weitere funf Jahre.

Fahrerlaubnisse der Klassen C, CE, D, D1, DE und D1E werden bei Vorliegen
entsprechender Eignungsnachweise jeweils fir funf Jahre erteilt. Die Verlangerung der
Klassen D, D1, DE und D1E kann nur dann tber die Vollendung des 50. Lebensjahres
hinaus erfolgen, wenn der Antragsteller zusatzlich die Erfullung der "besonderen
Anforderungen" nachweist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

4 Wochen bis 6 Wochen

Rechtsgrundlagen

o 88 2. 2a, 6a StraRenverkehrsgesetz (StVG)
o 8§88 6-12, 15-19, 21-25 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
o Gebiuhrenordnung fur MaRnahmen im StralRenverkehr (GebOSt)

Weitere Informationen

o Schlisselzahlen im Fihrerschein
o Fotomustertafel

Aktualisiert am 19.01.2026
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https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/BJNR004370909.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/BJNR198000010.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/BJNR009800011.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_9.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/moderne-verwaltung/BMI24037-fotomustertafel.pdf?__blob=publicationFile&v=7

	 Führerschein erweitern 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Fahrerlaubnisse
	Bürgeramt

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


